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Datum: 10.03.2009

Offentliche Sitzungsvorlage

Amt: 20 Az.: 20.22.00 Bearbeitet von: Frank Holzmiiller

Kenntnisnahme und Genehmigung von iiber- und auBerplanmiRigen Aufwendungen
und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2009

Finanzauswirkungen: Nein | [] Ja X Produkt: | siehe Anlage siehe Anlage
Beratungsfolge: Datum: Abstimmung:
Hauptausschuss 17.03.2009

Gemeinderat 01.04.2009

Sachverhalt:

Die in der Anlage zu dieser Vorlage aufgefiihrten Uber- und aullerplanmaligen
Aufwendungen und Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2009 entstanden bzw. werden
entstehen.

Zusatzliche Erlauterungen:

Die Fa. Fechtelkord & Eggersmann (F&E) baut fur den SC DJK Everswinkel e.V. die
Tennishalle zu einer Mehrzwecksporthalle um. Die Gemeinde Everswinkel bezuschusst
diese Malinahmen mit erheblichen Mitteln. Die Gemeinde hat sich gegentber dem SC DJK
e.V. verpflichtet, notwendige Mehrkosten zu Gbernehmen.

Mittlerweile ist die Baumalnahme schon gut vorangeschritten. Fir den Austausch der
Koppelpfetten wurden zusatzliche Leistungen erforderlich. In diesem Zusammenhang
entstanden Mehrkosten in Héhe von rd. 75.000 €. Diese Mehrkosten wurden bereits von der
Gemeinde ubernommen und zusatzlich bereitgestellt.

Zwischenzeitlich ist die BaumaRnahme weiter fortgeschritten. Das Dach ist fertig gestellt.
Ebenso der Stahlbau mit dem Stahlrahmen, der es ermdglicht, dass die Stitze im Spielfeld
entfernt werden konnte. Umfangreiche Leistungen sind jetzt aber auch noch zu erbringen.

Bei der Abwicklung der MaRnahme ist es teilweise zu Differenzen zwischen der Fa. F&E und
dem Auftraggeber gekommen.




Folgende Leistungen wurden in der Art ihrer Ausfiihrung und den Bestandteilen des
Auftrages diskutiert:

Verkleidung der Leimholzbinder der Fassade

Hintermauerwerk an dem verbleibenden Tennisfeld

Austausch der Fenster

Dammung der Trennwand zwischen den Sportfeldern sowie der Stahlstitzen
Verkleidung der Stutzenfusse

Unterschalung an den Dachuberstanden

Vordach am Haupteingang

zusatzliche Anforderungen aus der Prifstatik

Fir die oben aufgefuhrten MaRnahmen hat die Fa. F&E erhebliche Nachtrage geltend
gemacht. Diese Nachtrdge sind aus Sicht des Auftragsgebers jedoch (berwiegend
unberechtigt.. In zahlreichen Gesprachen wurde zur Abwendung eines Rechtsstreites mit der
Fa. F&E eine Losung gesucht.

Folgender ,Vergleich® ware mdglich: Fir eine weitere reibungslose Bauausfiihrung ist ein
Nachtrag an die Fa. F&E in Hohe von rd. 60.000,00 € notwendig. Dieser Nachtrag erhéht die
Baukosten, so dass die Mittel zusatzlich bereitgestellt werden missen.

Insgesamt erhdhen sich die Projektkosten damit um 135.000 € (= 7,2 %).

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt gem. § 83 GO die als Anlage aufgefiihrten Gber- und
aulRerplanmaRigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Betrag in HOhe von
60.000,00 €.

Anlagen:
Ubersicht



	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Text1
	Text2
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

